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Hygienekonzept SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor  

Trainings- und Spielbetrieb auf den Sportanlagen in Schwei und Seefeld 

 

Grundsätze: 

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB, den 

Corona-Regeln des Landes Niedersachsen und der aktuellen Lage in der Gemeinde 

Stadland. 

Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang 

stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätten.  

Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der Sportstätten 

festgehalten.  

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die 

Annahme, dass eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die 

Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen 

sehr gering ist.  

Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und die Fortführung von 

risikominimiertem Trainings- und Spielbetrieb zu ermöglichen, wird es im Konzept 

eine abgestufte Übersicht zu Hygienemaßnahmen gegeben. Durch die Steuerung 

anhand der aktuellen lokalen Einschätzung, kann die Prävention verhältnismäßig 

angepasst werden. 

 

1. Allgemeine Hygieneregeln: 

 

• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5m) in allen 

Bereichen außerhalb des Spielfeldes. 

• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist überall dort notwendig, wo der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 

einzuhalten.  

• Auf körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) wird 

verzichtet.  

• Beachten der Husten- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Taschentuch).  

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 

Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände.  
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2. Verdachtsfälle/positive Befunde Covid-19:  

 

Die grundsätzliche Gefahr einer Ansteckung/Infizierung während des Trainings-

oder Spielbetriebs im Freien ist als sehr gering einzuschätzen. Dies legen 

unterschiedliche Studien nahe. Demnach betrifft die größte Bedeutung im 

Infektionsschutz die Einhaltung der Maßnahmen „Rund um das Spielfeld“.  

Darüber hinaus gilt:  

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur 

bei unbeeinträchtigtem Gesundheitszustand möglich, das heißt ohne 

COVID-19-verdächtige Symptome.  

• Personen mit entsprechenden Symptomen müssen die Sportstätte 

umgehend verlassen bzw. dürfen diese gar nicht betreten. Die gleiche 

Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen.  

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen 

Festlegungen zur Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 

Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei 

positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person.  

 
3. Organisatorisches: 

 

• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und 

Vorgaben.  

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum 

Hygienekonzept des Trainings- und Spielbetriebs ist der Vorstand der SG 

Schwei-Seefeld-Rönnelmoor. 

• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des 

Vereins und der Sportstätten in Schwei und Seefeld abgestimmt.  

• Die Sportstätten sind mit ausreichend Wasch- und 

Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet.  

• Alle Verantwortlichen sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum 

Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen.  

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die 

aktiv involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des 

Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, Schiedsrichter und 

sonstige Funktionsträger.  

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im 

Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der 

Sportstätte verwiesen.  
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4. Zonierung  

 

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:  

 

 Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“  

In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur die für den 

Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: Spieler und 

Trainer  

 Zone 2 „Umkleidebereiche“ 

Die Umkleidebereiche und Duschen sind geöffnet, sofern es die aktuellen 

Regelungen zulassen oder der Vorstand eine abweichende Regelung 

getroffen hat.  

 Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“  

Die Zone 3 ist geöffnet, sofern es die aktuellen Regelungen zulassen  

 

5. Trainings- und Spielbetrieb 

 

5.1 Grundsätze  

• Trainern und Vereinsverantwortliche informieren die Trainings- und 

Spielgruppen über die Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts.  

• Die ggf. notwendige Testpflicht für Trainer und Volljährige richtet sich 

nach den gesetzlichen Vorgaben bzw. nach der Anwendung der 3G 

Regelung.  

• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist 

Folge zu leisten.  

• Das Trainings- und Spielangebot ist so organisiert, dass ein 

Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird.  

• Die Trainer dokumentieren die Beteiligung je Trainings- und Spieleinheit.  

 

5.2 In der Sportstätte  

 Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn 

ein eigenes Training bzw. ein eigenes Spiel geplant sind.  

 Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des 

Trainingsbetriebes sichergestellt.  

 Ferner ist die Reinigung der Dusch- und Umkleidekabinen und der 

Toiletten jederzeit gewährleitet.  
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5.3 Zuschauer  

 Zuschauende sind bei Sportausübungen in Abhängigkeit von den 

Regelungen der niedersächsischen Coronaverordnung zugelassen. In den 

Warnstufen 2 und 3 können abweichende Regelungen getroffen werden. 

 

Einschätzung des Infektionsrisikos  
 
Die SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine 

verhältnismäßige und bestmögliche Prävention. In Abhängigkeit zur aktuellen 

Einschätzung des Infektionsrisikos, werden in Abstimmung mit den für die 

Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden Hygienemaßnahmen 

vorgesehen und veranlasst. 

 

Der Vorstand 

SG Schwei-Seefeld-Rönnelmoor 


